
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Fremdenpolizeigesetz 2005 

Kundmachungsorgan 

BGBl. I Nr. 100/2005 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 68/2013 

§/Artikel/Anlage 

§ 45 

Inkrafttretensdatum 

01.01.2014 

Außerkrafttretensdatum 

31.05.2016 

Text 

Zurückschiebung 

§ 45. (1) Fremde können von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes im Auftrag der 
Landespolizeidirektion zur Rückkehr in einen Mitgliedstaat verhalten werden (Zurückschiebung), wenn 
sie 

 1. nicht rechtmäßig in das Bundesgebiet eingereist sind und binnen sieben Tagen betreten werden, 

 2. innerhalb von sieben Tagen nach Einreise in das Bundesgebiet von der Republik Österreich auf 
Grund eines Rückübernahmeabkommens zurückgenommen werden mussten, 

 3. innerhalb von sieben Tagen, nachdem ihr visumfreier oder visumpflichtiger Aufenthalt im 
Bundesgebiet nicht mehr rechtmäßig ist, betreten werden, oder 

 4. während eines Ausreisevorganges bei nicht rechtmäßigem Aufenthalt im Bundesgebiet betreten 
werden. 

(2) In Aufträgen gemäß Abs. 1 kann die Landespolizeidirektion den Organen des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes den Auftrag zur Begleitung der Zurückschiebung eines Fremden erteilen. 

(3) Die Zurückschiebung ist im Reisedokument des Fremden ersichtlich zu machen. Diese 
Eintragung ist auf Antrag des Betroffenen zu streichen, sofern deren Rechtswidrigkeit durch das 
Verwaltungsgericht des Landes festgestellt worden ist. 

(4) Erweist sich die Zurückschiebung eines Fremden als nicht möglich, so ist davon unverzüglich 
das Bundesamt in Kenntnis zu setzen. 


